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Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb  

56424 Moschheim, Bodener Straße 15 
 
 

 
Verantwortliche Erklärung und grundlegende Abfalldeklaration durch 
Abfallerzeuger/Beförderer auf den Entsorgungsanlagen des WAB  
- zutreffendes bitte ankreuzen/ergänzen - 

 
Erdaushubdeponie Hergenroth:      

 

Erdaushubdeponie Luckenbach:     
 

Auf den Erdaushubdeponien dürfen nur ungefährliche Abfallstoffe abgelagert werden. Die 

Vermeidung und Verwertung von Erd- und Aushubmaterial hat Vorrang vor der Deponierung. 

Bitte legen Sie diese Anlieferungserklärung vollständig ausgefüllt und unterschrieben  der 

verantwortlichen Person des WAB bei der Anlieferung auf der Deponie vor. 

 
 

1. Abfallerzeuger/-in bzw. Bauleute   

(in Klarschrift) 
 

 

 

Name, Vorname / Firma 

 
Straße, Hausnummer 

 
 

PLZ Ort 

 

_______________________________ _____________________ ________________________ 

Ansprechpartner Telefon-Nr.  Fax-Nr. oder E-Mail-Adresse 

 
 
 

2. Transporteur/-in 

 
 
 

Name, Vorname / Firma 

 
Straße, Hausnummer 

 
 

PLZ Ort 

 
         ______________________________________________________ 

Ansprechpartner Telefon-Nr.  Fax-Nr. oder E-Mail-Adresse 

 

 

3. Rechnungsadresse 
 

     Abfallerzeuger/-in bzw. Bauleute:               

 

    Transporteur/-in:                      

 
 

(nur auszufüllen, wenn abweichend von Ziffer 1) 
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   4. Herkunft, Art und Menge des Erd- bzw. Bodenaushubs / Bauabfalls 

Der Erd- bzw. Bodenaushub / Bauabfall ist nicht verunreinigt und stammt aus dem Bauvorhaben in: 
 

 

Straße, Hausnummer 

 
Ort 

Abfallschlüssel    Abfallart                                                                    geschätzte Menge (m3) 

 
17 01 01       Beton                                                            

 

17 01 02  Ziegel        
 

17 01 03  Fliesen, Ziegel und Keramik     
 

17 01 07  Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik  

             mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06  
             (gefährlicher Abfall) fallen      

 
17 05 04  Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, 

                                      die unter 17 05 03  (gefährlicher Abfall) fallen    
 

              20 02 02 Boden und Steine     ____________ 

 

   
           

   5. Abrechnungsgrundlage: Anlieferung               Anzahl der Abladungen 

mit einem LKW-Sattelzug/Auflieger      ___________ 

mit einem 4-Achser-LKW       ___________ 

mit einem 3-Achser-LKW       ___________ 

mit einem 2-Achser-LKW       ___________ 

mit einem Klein-LKW (bis max. 7,49 to Gesamtgewicht)    ___________ 

mit einem Kleintransporter (bis max. 3,5 to Gesamtgewicht)   ___________ 

mit einem PKW mit Tandemanhänger      ___________ 

mit einem PKW mit Einachsanhänger      ___________ 
 

 

Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Schadstoffbelastung      des Bodenaushubs / Bauabfalls vor.  
Die Möglichkeit der Verwertung wurde geprüft und verneint.  
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt. 

 
 

         

Datum, Unterschrift Abfallerzeuger/-in  Datum, Unterschrift Transporteur/-in 
  

Per Eingangskontrolle wird bestätigt, dass die zuvor gemachten Angaben nachvollziehbar sind und der 

angelieferte Abfall augenscheinlich ungefährlich und mit dem zutreffenden Abfallschlüssel deklariert ist. 

 
 

Datum, Name, Unterschrift der verantwortlichen Person des WAB 


